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Gleichstellungs-
grundsatz 

§ 3 (1) Die Erlaubnis [der 
Arbeitnehmerüberlassung, 
Anm. Edgar] oder ihre 
Verlängerung ist zu 
versagen, wenn Tatsachen 
die Annahme 
rechtfertigen, daß der 
Antragsteller 
... 
3. dem Leiharbeitnehmer 
für die Zeit der 
Überlassung an einen 
Entleiher die im Betrieb 
dieses Entleihers für einen 
vergleichbaren 
Arbeitnehmer des 
Entleihers geltenden 
wesentlichen 
Arbeitsbedingungen 
einschließlich des 
Arbeitsentgelts nicht 
gewährt. 

§ 8 (1) Der Verleiher ist verpflichtet, dem 
Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung 
an den Entleiher die im Betrieb des Entleihers 
für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des 
Entleihers geltenden wesentlichen 
Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgelts zu gewähren 
(Gleichstellungsgrundsatz). 

Tarifvorbehalt Der nächste Satz, 
ebenfalls in § 3 (1) 3., also 
Satz 2: 
„Ein Tarifvertrag kann 
abweichende Regelungen 
zulassen, soweit er nicht 
die in einer 
Rechtsverordnung nach § 
3a Absatz 2 festgesetzten 
Mindeststundenentgelte 
unterschreitet. [...]“ 

§ 8 (2) Ein Tarifvertrag kann vom 
Gleichstellungsgrundsatz abweichen, soweit er 
nicht die in einer Rechtsverordnung nach § 3a 
Absatz 2 festgesetzten Mindeststundenentgelte 
unterschreitet. 
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